


J?ieetst>tn regelm!ssigen'Koritaktezwischen 
K.nt~ne Bern,. Solothurn. Baset„Städt. Ba~;eJ.:.uu'ldsch*1fft 

.u ~urf;kn auf Anreg\lng des Kantons Ha:~el··:>t:atcn· 
· ·. ziger Jahre auf genommen. ·In den Jahren t9'70 bis 1973 

:ijt.~.fl.it~~~einc Tagung pro Jahr durchgeführt, an der sich Par:Ja.l.: 
~n~"ißs;;ä~s det;t fünf Nordwestschweizer Kantonen überakt · 
· • . . . . .• · ....... · allgemein interessierende Probleme informieren ... ··•• 

VQ~ejtc;:t wurd.en qiese Tagungen jeweils von den Pr~id~CltCJl. 
···•·u9~.:~JJepr.äsidenten der beteiligten Kantonsparlamen.te. · · 

'1:2 Da Sich die Parlamente immer wieder durch andere Mitgliedt( 
~Jj~tc;:n li~n t,tnd somit keine kontinuier~iche Zusammenarbeit 
~~ekommeR konnte. wurde 1974. beschlossen, die «lnterparl•.:-· 
~~sehen .1,<o.nferenzen» neu zu organisieren. Es wurde ein sQge• 

'Jlaflt:t~r ((Arbeitsausschuss» geschaffen, dem je 3 .Parlamentariera.us 
~'1 Kau:itqn angehörten. Daneben bestand die sogenannte «l>~i
~~ent~nlonferenz», zusammengesetzt aui den. Präsidenten, den Vize· 
j'.l~s~dell~ .und d~n am .Ende des vergangenen Amtsjahres abget~· 
·~aen Präsidenten. Die bisherigen Informationstagungen W\lfdeD 

. du~ Sjtmngen der «Präsidentenkonferenz», Sitzungen des «Ar~ 
belt~u~'{ues» und gemeinsame Sitzungen (Plenarkonferenzen) 
vQ. ··· · n(erenz .. und Arbeitsausschuss abgelöst..Die ~·ptii· 

llatte sich in erster Linie mit den Proble~en~ 
t~s z.u befassen, während. der «Arbeitsaus~huss~ · .. ·· · 

.. "n. von regionaler Bedeutung· zu ·beai:beiteA:~~t~t 

. '."i1.·.i~·~i~tcblkk:zeigt, dass sich die «Präsidentenkonferen~»· 
.df.,·;J~~fi~J9t4· bi$J9'7'7 im ~sentlichen föl"nden The.\tlen 
~· .. ... . . 

Lt.:·/.f:i;~A~einer Enahrun~ustauschüberden.Parlaments~t~~~ 
··.; .. ~·~~~~kelten der Z~arnmenarbeiL zwischen lntt~~~~; 

·--~er Konferenz und Regionalkonferenz der .„~ 
tußgen der Nordwestschweiz. · 



.•... · .... • ;~~ts~piete sfudin den Büros der tbniK:~nttiß~p~f;. 
tta!llente · ... ·•··. ... . .· .l~(! Zllr\Veiterverwendung zugestellt worden. J:l&zu 
isf tu; ~ke~.·48~ aas t\tbeitspapier übet die Verwaltung8fc~.: 
trotle·itis~nde?e1in iten Kantonen Solothil,m und Aargauim Rati„: 
·men def ·in dielen töntonen •durchgeführten· Parlamentsrefühnen 

· }3eacbtung und.V~J,}4ung~u9den hat. 

·· t4 Ein Thema, dassowobt die «Präsidentenkonferi:nz» wie a1fcli 
.den ~Arbeitsausschus:S» inlmer wieder staTk bescßäftigte, waren .~ 
Zielsetzung und die Organi8ationdermtetparlamentarischenZusalll;;. 
menarbeit, .Die eingehendenDfs)rnssione1t.über diese Frage liaben.• 
$CIJ1iess1ipll zu det: Neukonzeption «r Inte~lame»~iSthenJCt>ftt 
·ferenzge{ührt,welche der vorlieg~« Veremb~u·ung~~djel~ter~ 
padamentarische Konferenz det No~Sl:~> ·zuiru~t1e3t:· .. 

2. ·.~eilung der bishengen lnterpa:rlam~ntarisclJpn;Zusatlpl'lm.· 
arbeit . ·· · · 

.... 2:1 .. ·.ßeieiner kritischen Beurteilung(ferbisherigen Aktivitäterfiler ·. 
lt)terpadameritarischen Konferenz kann ein gravierender Man3el 

.. Jrieht übersehen werden. Es iSt. den Beteiligten nämlich lange zeif 
n{eJ'J.tgelungen~ den Sinn und Zweck der Konferenz genau zud:~fin'ie... 
~n. Es ist zwar oft über die Struktur der Konferenz beraten wordCn, 

. dCl:Ch ist es nicht s~nnvoll, über die 0r1ani5ation zu debattieren.·~~~. 
Ziele .und Aufgaben nicht klar sind~ Diese fehlende Zietsetl\lngm~i ·· 
u.a. auch 4azu geführt, dass die Interparlamentarische Konferenz er:. 
bet>liche. Mühe bekundete, den eigenen Aufgabenbereich :Vo.n d,erpr 
jenigen.·der . Regionalkonferenz der Regierungc:n abzugrenzen. SO' 
-irtet 'beispielSweise v9m «Arbeitsausschu8s» ip millisa:mer . Detail„ · 

.. m:tieit·Unterlagen:zu Sachfragen ·erarbeitet worden„ die m ·den:.Ver· 
• .Wal~gen.schonlingst vorhanden 
-.erdenmüs~n! 



~r Ident:ifikationsschwierigkeiteh •. weiche die Eßt,,. 
~ie1'lunj f.ier interparlamentarischen Zusammenarbeit inde,-·Ngrd
wes~hweiz sicher vetzögen··haberi, darf die bisherige •. Tätigkeitder 
lnt«~lattientarischen Konferenz, die ohne. besondere rechtliche 
G~~en oder verbindliche Richtlinien existiert bat, dur~liaus 

, ~tP,:~dfteilt werden . .pie in der Konferenz engagierten Parlattien
Üft~r Md ~mit auch die Parlamente, denen sie angehören, ba:ben 
~~·C18ft ·stattgefundenen Diskussionen über Parlamentsprobleme 
u~ttli~nale Sachfragen sowie insbesondere auch vom persönlichen 
i(onf&k.·t mit den Kollegen aus den anderen Kantonen sicher 
profiliert. 

· · ~~ Vor aUem in den letzten beiden Jahren ist innerhalb der Kon
fettn& dann doch eine Klärung inbezug auf das «Wozu» der Inter· 

· • ~r!~Jß~tar~scbell Konferenz und damit der interparlamentaris<;hen 
Zu!'amm~na~beit. herbeigeführt worden. In Gesprächen mit. Vertrer 
tem, dei; Region~konferenz der Regier1mgen konnte zudem ·ein~· 
akit:Pti~leAbgrenzung zwischen den Tätigkeitsber~ichen von lnte{„ 
padamentarischer Konferenz und Regionalkonferenz der . Regi~„ 
mngen gefunden werden. 

· 3:~ :: Die künftige Zusammenarbeit der Kantonsparlamrmle 

· ·. ~~l,(;)ie Interparlamentarische Konferenz soll in erster Linie da~°'. 
beier;.t;geli1(1CJ1 ~formatioosrückstand der Parlamente gegeoiibordun · 
~Kag~o~r\11'&en vor allem jngrenzuberschreitenden; regionalen 

· Frs;t~n·zt11 ~i.m. Die .Mitglieder der Kantonsparlamente sollen' 
~r~ns(ehe„regionale Fragen und Projekte sensibilisiert u1,1dv~r:. 
be:,.i~t~et~n .. Yerwi,rklicht·werden soll dieses Ziel; das auch den . 

. lle~P~l~~r i~g{etungenentgegenkommt, indem·die fote.f:pär.;. 

. lfl~~~&e J(iOH{•enz· re3ionale Probleme, die in der Reg~onal~ 
·k~~~'lder·H~ungen. behandelt werden, aufgreift·und unter 
lrei~·1~8f:Relie1:angsvertretern od~r Experten aus den· Ve!Waf._. 
~,·•föeket..a diskutiert. Den·Vertretem der einzelnen Ku~~ 
~ ... ~W.eritein,•<ftr, lnterparlamentarisehen.· Koofere11z·kommt. 

· .. · .•. ··.·. ..... ··.. . . . . Ale «ufgeworfenen Probleme ia die ijpea 
. ··.11:e;.hi~n'tutragett~seidies nun mit persönlichen v~a •. 



Parlament$betriebes. s(,lllen im~ht 
"-·-···- a.~'(:IJ.lllterll)iafiall\lenl:an~nen.J'-0nferenz diskutiert werden.· 

'.Die Neuorganisatim# der lnterparlami'ntarischeii Koftfere~f 
4. t Nachdem man sich uber den Sinn und Zweck der Zusam

ijtenarbett•1m Rahme~· der l~tetp.trlameri.tarischen Konferenz Klär• . 
. h~itverschafit hat, ist es·mögtich geworden, eine adäquateOrga~„ 
d(lnsft)tll\I fü.r ·die Kogfereriz zu finden~. Oie Interparlamentarisch~ 
KtJ:mer.enz soll also in erster ·Linie die Zusammenarbeit und die 

·.~~~seitige. Infotll\lation der Nordwe~t~"1ei~t1f<a~t0ri~padaftie.i.: 
te'fö~®rn (§ t). Sie besteht aus rund 36Parlame~tiriefn a&sttenfunf · .. 
IQMo~ Neben den Präsidenten, den Vi2eprisidinten,un~'1enam 
EJldi des vergangenen Amtsjahres abgetretenen Präsidenttrtgenorel1 
ihr je S: P~rlamentarier aus jedem ,Kanton an (§ 2). Diese bjJ4~n den 
Afbeitsaussebuss, welcher die Sitzungen der lnterparlamentarisdlen 
•KOnferenz vorbereitet. Während die Präsidenten und ·vizepräsidtn~ 
~.(unddieait Präsidenten)der.Konferenz von Amtes wege.tuln~. 
~iksind'die übrigen Mitglieder von den KantonspadameSlten~ 
~~ Bilros zu wählen~ wobei die Amt$perioden den jew~~igen 
~Jarturperi<>den• der einzelnen Padamente entsprechen· .(§.~)r 
~ ::VotSitz der KonferenZ" weehselt alle zwei labre in ei~lff 
~orge~nen Turnus~ Der vorsitzende Kanton hat die Sitzun~ler 
ln1etpadamentaristbtn . ;Konferenz unter adtuinistmtiver,.Mitßilfe · 
aa ... .ßekretariates · zu &tgauisieren und den Konferenzprisidtritt~ 
det jietcllzeitig aueh dem Arbeitsausschuss \'Qrst~ht)auf ,~·Da~ .· 
~twei·Ja~renzu stellen(§4); Inder Regefsoltipro.Jahr;.eineS~~g 
öer:Jn~rparlamentarisc•.KonferenzstaUfinden,~·.koo•tim . ··~rf ~liebe :'Sitzimgen·.und/oder.andel:C N~ßtnstalt·~ 
~--~- •®n·(i$).:>~$ ~ta•tder<·l.-.mrparia•nt:a• 

' - . ' ·- ' ' f ~ '•', 



'M•!~•fetenz '1!'1Ai '.\i!Dl:J'>u1:T Landeskanzlei ,ßakHand .. geführt,dit 
~~;i::e:tari111t der Regionalkonferenz der RegierungeSt ~

altem der' reibungslose Informati<insaus.:: 
slit~~~7:~tWiliieh<~ri den beiden Konferenzen gesichert we:rdei'I (§6). 

·.fer· Sekretariatskosten für die··beiden Kanfereaten 
Of:lferenzkantone dem Kanton Basel-Landschaft 4ibr~ 
)beiträge zu entrichten,.die jeweils von der Re~nak. 

Regierungen festzusetzen sind, Die Beiträge pr(? 
t'Ulirfte:n beide Konferenzen zusammen pro Jahr ungef~il.i: 
...-- ausmachen. 

J.t'Gegenüber der bisherigen Organisation bietet die neue Kon
~t~,d~r Interparlamentarischen Konferenz. die s.ich ift* übrigen 
'V~bend an die. bewährte Organisatio11 der RegionatkonferenZdef 
~~.gierungen anlehnt. verschiedene entscheidende Vorteile: 

...:.. Der Verzicht auf die separate «Präsidentenkonferenz» und die ge.
.änderte· Funktion des Arbeitsausschusses erlauben eine wesent;. 
liehe. Straffung und Konzentration der interparlamentarischen 
Zusammenarbeit. 

;:....ßi$her war f;ier. R~tspräsident des vorsitzenden Kantons glejt~2 
·zeitig < Ptä.si(fent der Inter~rlamentapschen Konferenz, ·Dies~ 

· Jif brachte es mit sich, dass das Konferenzpräsidium 
drei biS vier Monaten, spätestens aber nach einem Jahl'.' 

we~bklte. Mit' der Wahl des Prä~identenauf die Dauer Von Zwei 
Jahren wird eine grös~re Kontinuität in der Führung der Kon~ 
f~reßz erreicht. Als Präsident für die Jahre 1978179 ist arl der 

"$.tzungder Interparlamentarischen Konferenz vom 17. März lf#7$ 
Orossrat l>eter Bircher, Aargau, gewählt worden. 

·~ ~qfalls imJnteresse einer verbesserten Kontinuität derfüterpu~ 
~~n~ri~heh. Zusammenarbeit und auch im Interesse der ve'~ . 
, ~$&} K:ooperation Zwischen Regionalkonferenz und fnmti· 
pa~arJ\e~tatistber Konferenz soll das SCkretariat der lnteq>ar~ 
~e~~l,l K~nf~renzvon der ländeskanzleißaselfilnd,gefltlld/ 
:w~~.;~e·~its•sekretariat der~egio~alkonferen~~~,: 



vbrliegen~e Vereinbarung soll den ZWf:ck litd di 
Gm~kt„. •r Interparlamentarischen Konferenz ·der Nor;e:l; 
w~~weiz.im .Sinne von einfachen, flexiblen und praktikableJJ 
RidJtl~en lestbalte11~ Durebden.Abschlussder V ereinbarung$0Jlen 
~lb--:Kantonsparlamente ihren Willen zur regionale11 Zusammen.!. 
arbeit.auf Parlamentsebene dokumentieren. 

S, ARtrug 

; Das Büro des Orossen Rates beaptragt Ihnen, der Vete~ 
barung über die Interparlamentarische Konferenz der Nordwest;. 
schweiz zuzustimmen. 

~i/fJge: 

BtttwiUf d~r Vereinbarung 
?\lber:dielt'lte:rparlame~tarische· · . 
KOnfermz·öet:N01dwestsehWQi~ 

NAMENS DES B'QROS DES 
· OROSSEN RATES 

Der Präsident: /)r. F. Burri 
Der l. Sekretär: F. Heini 



.Rat des Kantons Bern, der Kantonsrat des 
$~:$~lc•th1•n. der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, der 
~es Kantens Basel-Landschaft und der Gresse ·Rat des 

~~~~· A,argau vereinbaren: 

§1 

... Die Interpatlamentarische Konferenz der Nordwestschweiz 
(IfK) bezweckt, die gegenseitige Information der nordwestschweize-' 
~hen Kantonsparlamente zu fördern, um insbesondere die .parla
mentarische Beratung von regionalen Fragen und Projekten recht
zeitig vorzubereiten. 

Zusammensetzung § 2. 

Die IPK setzt sich aus den Präsidenten, den Vizepräsidenten:~ 
den.aufEnde des vergangenen Amtsjahres abgetretenen Präsidenten 
sqwie. 3 ständigen Mitgliedern der 5 Kantonsparlamente zusammen. 

· Arbeilsausschuss § 3 

1 Die ~tändigen Mitglieder der JPK bilden den Arbeitsausschuss. 

2 · .. Sie werden von den einzelnen Kantonsparlamenten oder deren 
. Bttros gewählt. · · 

§4 

r ~·r Vorsitz der IPK wechselt alle 2 Jahre per 1. Januar in 
folgelldein Turnus: Solothum, Basel-Landschaft, Aargau, Basel„ 
Stadt,·· Beff& • . 

2 · [)er Vorsitzende der IPK ist gleichzeitig Präsident des Arbeits„ 
ausschu~s; Er ~ird von der IPK gewählt 



jährlich.jeweils am .4. Freitag im' 
· Ql:tt)f)CJ'~ ·ellltffS,ftZtn~:g: der .f PI< statt" 

\ . 

§6 

ßie 1tandlskanzleide5 Kantons Basel-Landschaft, die~nchdas 
~tetarißt.dtt Regionalkonferenz der Regierungen der Nordwest~ · 
schweiz(ltegionalk-0nferenz) betreut, führt das Sekretariat der IPK~ 

2 · Das .Sekretariat hat zudem für einen reibungslosen Införma:
tioqsaustausch zwischen der Regionalkonferenz und der IPK ·ZJ! 
sorgen. 

KfJg,ten § 7 

i Zur Deckung der Sekretariatskosten für die IPK tirtd die. Je
gi~natkonferenz entrichten die Koßferenzkantone japrliche Paµ~ 
schalbeiträge an den Kanton Basel-Landschaft. 

2 Pie Regionalkonferenz legt die Beträge. die fUr je~n ~nton 
«leich hoch sind, jährlich fest. . 

· l'!krafttreten . §8 

Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch alte . 
beteiligten Kantonsparlamente in Kraft. · 

IM NAMEN DES GROSSEN RATES 
DES KANTONS. BERN 

der Präsident: 



IM NAMEN DES 
DES KANTONS 

· der Präsident: 

IM NAMEN DES GROSSEN 
.DES KANTONS nru'\.'l.lfri•u 

der .Präsident: der Staatssf(.':br~i~~~r 


